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ZOOM 40. Jahrgang
«Der Filmberater» 48. Jahrgang

Mit ständiger Beilage
Kurzbesprechungen

Titelbild

Jean-Louis Trintignant
spielt in Alain Tanners
jüngstem Film «La vallée
Fantôme» einen alternden

Filmemacher, den
der Überdruss an Bildern,
die die Wirklichkeit des
Lebens alle verbraucht
haben, erdrückt. Was
könnte ihn in seiner
Schaffenskrise retten?

Bild: Regina

Vorschau Nummer 3

Solothumer Filmtage:
Zur Situation des
Schweizer Films

Oci ciomie (Schwarze
Augen)
Castaway (Die Insel)
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Liebe Leserin
Lieber Leser

Die Kommerzialisierung der Medien macht

Fortschritte. Anfang November hat sich die SRG neue

Richtlinien über das Sponsoring gegeben und dabei

die Grenzen des juristisch Zulässigen hinausgeschoben.

Ende Dezember fordert die Werbeindustrie

eine kräftige Ausdehnung der Werbezeit am Fernsehen

um 50 Prozent. In Zukunft soll täglich, auch an

Sonntagen, eine halbe Stunde Werbezeit zur Verfügung

stehen. Und Anfang Januar schliesslich

fusionieren drei für Schweizer Verhältnisse bedeutende

Werbeagenturen, Aebi & Partner, Gisler & Gisler/
BBDO sowie Stalder & Suter, zur grössten helvetischen

Werbeagentur. Zielsetzung des neuen

Schweizer Marktführers (Budgetvolumen Ende

1987:120 Mio Fr.) ist es, Talente zusammenzuführen,

um sich als Kommunikationsgeneralisten

auf den verschiedensten Werbemärkten, zunehmend

auch des Fernsehens, besser behaupten zu

können. Auch international will die ehrgeizige Firma

die «Provinzialität der Schweizer Werbung»
überwinden und beteiligt minderheitlich die amerikanische

Grossagentur Batten, Barton, Durstone,

Osborne (BBDO), mit einem Budgetvolumen von

3,3 Mia Dollar eine der weltweit grössten.

Solche Meldungen giessen Öl in das schwelende

Feuer kulturpessimistischer Grübler, aus dem

gefährlich zischend düsterer Rauch aufsteigt. Doch

die wirkungsvoll beschworene Übermacht der

Geschäftemacher lähmt die Kraft zum Widerspruch.

Mit mehr Gelassenheit wäre zu fragen, was denn

die Kommerzialisierung der elektronischen Medien

im Wesen bedeute: Verteiltechniken wie Satelliten

und Kabel erschliessen Medien- und anderen

Unternehmen neue Rundfunkmärkte. Die hohen

Kosten für die entsprechende Infrastruktur sowie die

Produktion von Programmen können vor allem beim

Fernsehen nur kapitalstarke Unternehmen und

Konglomerate aufbringen. Die Werbefinanzierung
vermindert für die Medienkonzerne das Risiko, weil

die anfangs teuren Kosten nicht direkt auf die Nutzer

abgewälzt werden, sondern in den Preisen jener

Güter versteckt sind, für die geworben wird. Mögliche

Abhängigkeiten der konzessionierten Medien

gegenüber dem Staat werden verschoben auf

wirtschaftliche Machtträger, öffentliche Trägerschaften

geschwächt oder ausgeschaltet. Und schliesslich

gilt es als eher unwahrscheinlich, dass allein der

Markt jene umfassende Grundversorgung mit

Radio- und Fernsehprogrammen garantieren kann, wie

sie die Verfassung vorschreibt und wie sie für eine

öffentliche kompetente Meinungsbildung vorauszusetzen

ist.

Das Grundsätzliche im Auge, lässt sich listiger

politische Kompromisse schliessem Warum zum

Beispiel nicht die Werbezeit der SRG erhöhen? Es

muss ja nicht unbedingt am Sonntag sein, derweil

es schon genügend Begleitprogramme gibt, die selber

mehrheitlich bloss Werbung sind. Mit 25

Prozent sind die Einnahmen aus der Werbung ohnehin

so gering, dass beispielsweise eine auf einen Drittel

begrenzte Werbefinanzierung die SRG gegenüber

dem politischen Preis der Gebühren unabhängiger

machen könnte. Warum im Gegenzug den

gebührenfinanzierten Programmedien Sponsoring nicht

generell verbieten, so dass steuerlich begünstigtes

Mäzenatentum der Kunst und dem Schweizer Film

vorbehalten bliebe? (Kurt Gloor würde sich freuen.)
Ganz weit in die Höhle der Zyklopen hat sich

übrigens ein anderer Autorenfilmer vorgewagt:
Alexander Kluge will ab April dieses Jahres ein

Kulturprogramm auf dem privaten deutschen

Fernsehprogramm RTL-plus starten. Sein Partner, der ihn

auf dieser ätherischen Odyssee begleiten wird, ist

Dentsu. Der Name steht für eine japanische

Werbeagentur, weltweit die grösste. Ist das nicht Judo -
wenn einer die Stosskraft des Gegners für seine

Zwecke ausnutzt?

Mit freundlichen Grüssen

attlvva/3 (HüuJroun
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